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Erläuterungen: 

 
Der SSC Donaueschingen 1976 e.V. hat in den letzten Jahren im aktiven Vereinsge-

schehen starken Zuwachs erfahren und benötigt weitere witterungsunabhängige Ka-
pazitäten. Der Verein hat deshalb das Nutzungsrecht für den Kunstrasenplatz im 
Sportzentrum Haberfeld beantragt.  

 
Der Platz wurde bisher bereits vom SSC im Einvernehmen mit dem FV Donaue-

schingen genutzt. Nach dem Rückzug des FV Donaueschingen aus dem sportlichen 
Geschehen bedarf es nun einer vertraglichen Übertragung des Platzes an den SSC 
Donaueschingen, da dieser in Form einer Erneuerung des Kunstrasenbelages in den 

Sportplatz investieren möchte.  
 

Anlage 1 beinhaltet den mit dem SSC vorabgestimmten Vertragsentwurf. 
 
An diesen Vertrag sind folgende Bedingungen geknüpft, die kurz- bzw. mittelfristig zu 

erfüllen sind: 
 

1. Städtischer Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes 
2. Die einmalige Durchführung von Grünpflegearbeiten (Sträucher schneiden, 

Umrandung mähen); Kosten ca. 2.000 Euro. 

3. Die einmalige Aufbereitung der Seitenstreifen, Kosten ca. 15.000 Euro. 
4. Das zur Verfügung stellen von 2 Garagen für die Unterbringung der Pflegege-

räte; Kosten ca. 2.000 – 3.000 Euro. 

5. Übergang der Verantwortlichkeit für Flutlicht an den Verein; Kosten ca. 2.000 -
3.000 Euro. 
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Beschlussvorschlag: 1. Der Übertragung des Kunstrasenplatzes an den 

SSC Donaueschingen gemäß beiliegendem 
Vertragsentwurf wird zugestimmt. 
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, auf Basis von 
Anlage 1 den Nutzungsvertrag mit dem SSC 

Donaueschingen abzuschließen. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendi-

gen Vorbereitungsarbeiten durchzuführen und 
die benötigte Infrastruktur bereitzustellen. Die 

Mittel hierfür sollen aus THH 2 „Förderung des 
Sports“ und „Sportstätten“ genommen bzw. 
entsprechend für das Jahr 2018 eingestellt 

werden. 
 

 
 
 

 
 

Beratung: 
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